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Die Tätigkeit der Arbeitsgerichte muß der Durchsetzung des Gesetzbuches der Arbeit, insbesondere der Siche
rung der gesetzlich garantierten Rechte der Werktätigen, der Entwicklung und Festigung ihres sozialistischen Be- 

Г wußtseins und der Steigerung der Arbeitsproduktivität dienen. Da das sozialistische Recht auf der Über- 
' einstimmung der gesellschaftlichen und persönlichen Interessen beruht, wird es von den Werktätigen 

in immer stärkerem Maße bewußt und freiwillig verwirklicht. Arbeitsstreitigkeiten sind in der Deutschen 
Demokratischen Republik kein Ausdruck von Klassengegensätzen, sondern vor allem eine Folge von 
Überresten bürgerlicher Denk- und Lebensgewohnheiten, insbesondere des bürokratischen Verhaltens 
einzelner Betriebsfunktionäre. Arbeitsstreitigkeiten hemmen die Erfüllung der betrieblichen Planaufgaben und 
die Bewußtseinsentwicklung der Werktätigen. Die Arbeitsgerichte müssen deshalb solche Streitigkeiten schnell 
und überzeugend unter Mitwirkung der Werktätigen entscheiden und durch ihre ganze Tätigkeit der Ent
stehung von Arbeitsstreitigkeiten Vorbeugen. Die Arbeitsgerichte müssen bei ihrer Tätigkeit noch stärker als bis
her den demokratischen Zentralismus verwirklichen. Das Verfahren bei der Entscheidung von Arbeitsstreitig
keiten muß so gestaltet sein, daß die Arbeitsgerichte ihre Aufgaben in diesem Sinne erfüllen können.

Zur Regelung der Tätigkeit der Kreis- und Bezirksarbeitsgerichte wird daher gemäß § 118 Abs. 2 des Gesetz
buches der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961 (GBl I S. 27) und §9 Abs. 2 Satz 2 
des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung vom 1. Oktober 1959 (GBl. I S. 756) folgende Arbeitsgerichts
ordnung erlassen:
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